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Amtliche Einwohnerzahlen (HW)
der Stadt Biedenkopf

Einwohnerzahlen Gemarkungs-
Größe in

Davon eigener
Waldbesitz

17.05.1939 30.06.1971 ha ha %

Kernstadt Biedenkopf 3.912 7.359 3.339 2.122 63,55

Stadtteil Breidenstein 709 1.396 844 34 4,03

Stadtteil Dexbach 302 365 706 254 35,98

Stadtteil Eckelshausen 517 784 440 135 30,68

Stadtteil Engelbach 320 374 843 227 26,93

Stadtteil Katzenbach 23 23 350 2 0,57

Stadtteil Kombach 436 845 439 121 27,56

Stadtteil Wallau 2.315 3.658 1.482 72 4,86

Stadtteil Weifenbach 507 574 590 36 6,10

Insgesamt: 9.041 15.378 9.033 3.003 33,24

Einwohnerzahlen der Gesamtstadt am 31.12.1984 = 14.439
25.05.1987 = 14.244 *)
31.12.1990 = 14.394
31.12.1992 = 14.476
31.12.1994 = 14.500
31.12.1996 = 14.282
31.12.1998 = 14.129
31.12.2000 = 14.029
31.12.2002 = 13.863
31.12.2004 = 13.762
31.12.2006 = 13.599
30.06.2008 = 13.455
30.06.2009 = 13.312
30.06.2010 = 13.234
30.06.2011 = 13.225
30.06.2012 = 13.191
31.12.2012 = 13.662 *)
31.12.2013 = 13.609

*)  Ergebnis der Volkszählung
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Nachtragsha usha l tssa tzung  
der Stadt Biedenkopf  

für das Haushaltsjahr 2015 
 

 
Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 
2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 23. April 2015 folgende Nach-
tragssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragsplan werden 
 

 

erhöht um 
EUR 

vermindert 
um 

EUR 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschließlich der 

Nachträge 

gegenüber bisher 
EUR 

auf nunmehr EUR 
festgesetzt 

a) im Ergebnishaushalt     

 im ordentlichen Ergebnis     

  die Erträge 223.400 0 25.870.830 26.094.230 

  die Aufwendungen 113.400 0 25.864.138 25.977.538 

  der Saldo 110.000 0 6.692 116.692 

 im außerordentlichen Ergebnis     

  die Erträge 0 0 0 0 

  die Aufwendungen 0 0 0 0 

  der Saldo 0 0 0 0 

b) im Finanzhaushalt     

 aus laufender Verwaltungstätigkeit     

  der Saldo der Einzahlungen und 
  Auszahlungen 

110.000 0 913.079 1.023.079 

 aus Investitionstätigkeit     

  die Einzahlungen 0 0 1.109.643 1.109.643 

  die Auszahlungen 6.370.000 0 2.272.031 8.642.031 

  der Saldo -6.370.000 0 -1.162.388 -7.532.388 

 aus Finanzierungstätigkeit     

  die Einzahlungen 6.000.000 0 750.000 6.750.000 

  die Auszahlungen 0 0 931.825 931.825 

  der Saldo 6.000.000 0 -181.825 5.818.175 

 
Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 110.000 EUR aus.  
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 691.134 EUR aus. 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Hö-
he von 750.000 EUR um 6.000.000 EUR erhöht und damit auf 
 

6.750.000 EUR 
 
neu festgesetzt. 
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§ 3 
 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
 

§ 6 
 
Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert. 
 
 

§ 7 
 
Die Bestimmungen über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
werden nicht geändert. 
 
 

§ 8 
 
Die Bestimmungen zur Deckung in Teilhaushalten werden nicht geändert. 
 
 

§ 9 
 
Die Bestimmungen über die Wertgrenzen für Investitionen werden nicht geändert. 

 
 
 
Biedenkopf, 24. April 2015 
 
DER MAGISTRAT 
 
 
 
Joachim Thiemig 
Bürgermeister 
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Vorbericht 
 

zum Nachtragshaushaltsplan 2015 
der Stadt Biedenkopf 

 
 

Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2015 zu erbringenden Eigenkapitaleinlage für die 
Windpark Schwarzenberg GmbH ist aufgrund bisher nicht erfolgter Veranschlagungen im 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 eine Nachtragsatzung zu erlassen.  
 
Die Kapitalaufbringung für die v. g. Maßnahme begründet sich wie folgt: 
 
Die Windpark Schwarzenberg GmbH (WPS) benötigt zur Sicherstellung des von den finan-
zierenden Kreditinstituten geforderten 30%igen Eigenkapitals im Umfange von ca. 12 Mio. € 
von den beiden beteiligten Kommunen, der Stadt Biedenkopf und der Gemeinde Breiden-
bach, jeweils ein als Eigenkapital zu behandelndes Darlehen (z. B. Nachrangdarlehen, 1 
Jahr tilgungsfrei, 20 Jahre Laufzeit) im Umfang von ca. 6 Mio. € je Kommune. Die Geldmittel 
werden voraussichtlich Ende des 2. Quartals dieses Jahres benötigt. 
 
Die Wirtschaftlichkeit der WPS ist durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dokumentiert, es 
wird innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren mit einem Überschuss i. H. v. rd. 14,4 Mio. € 
gerechnet, was für die Stadt Biedenkopf und die Gemeinde Breidenbach jeweils Gewinne 
nach Steuern i. H. v. rd. 6,8 Mio. € über die Gesamtlaufzeit bedeuten würde. Zusätzlich wird 
zur Vermeidung eines beihilferechtlichen Verfahrens seitens der WPS eine Avalprovision 
i. H. v. rd. 2,0 v. H. auf das als Eigenkapital zu behandelnde Darlehen an die Kommunen 
gezahlt, welche dort als zusätzliche Erträge zur Verfügung stehen.  
 
Die Bereitstellung des Eigenkapitals i. H. v. 6 Mio. € kann nur über einen Nachtragshaushalt  
für das Haushaltsjahr 2015 erfolgen und im Wege der Netto-Neuverschuldung finanziert 
werden. Die Kommunalaufsicht hat bereits signalisiert, dass sie das Vorgehen beider Kom-
munen für rechtlich umsetzbar hält und einer Kreditgenehmigung positiv gegenüberstehen 
werde, sofern das Projekt wirtschaftlich ist. Die Wirtschaftlichkeit wird durch die o. a. (testier-
te) Wirtschaftlichkeitsberechnung dokumentiert.  
 
Zusätzlich zur v. g. Finanzierung der Eigenkapitaleinlage der WPS ist uns seitens des Land-
kreises Marburg-Biedenkopf mitgeteilt worden, dass der Stadt Biedenkopf in den Jahren 
2015 ff. ca. 45 Flüchtlinge p.a. zugewiesen werden. Für die Bereitstellung notwendiger Un-
terkunftsmöglichkeiten hat auch die Stadt Biedenkopf ihren Beitrag zu leisten. Pro Flüchtling 
wird seitens des Landkreises pro Tag 9,50 € an uns gezahlt. Bei einer anzunehmenden Un-
terbringungszeit im laufenden Jahr 2015 von rd. 180 Tagen ergibt dies in Summe rd. 
75.000 €, welche gleichsam für die Bewirtschaftungskosten und Sanierung/Unterhaltung der 
städt. Unterkunftsmöglichkeiten verwandt werden können. Parallel dazu können diese Gel-
der auch für die Anmietung von privaten Unterkünften eingesetzt werden. 
 
Des Weiteren werden 250.000 € im Finanzhaushalt für die grundhafte Sanierung städtischer 
Unterkunftsmöglichkeiten (und die Ausstattungen der Unterkünfte) für Flüchtlinge bereitge-
stellt. Die Deckung hierfür erfolgt aus liquiden Mitteln (90.000 €), einem zusätzlichen Zah-
lungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Avalprovision und Pacht WPS, 
110.000 €) und Einsparungen im Bereich der Einführung des Digitalfunks (50.000 €), wo ent-
spr. Auszahlungen noch im Haushaltsjahr 2014 geleistet werden konnten. 
 
Bei dem Freizeitzentrum „Sackpfeife“ ist die grundhafte Sanierung der Liftanlage unabding-
bar. Die Durchführung der Maßnahme ist erforderlich, da die jetzige Sesselliftanlage im der-
zeitigen Zustand keine TÜV-Genehmigung mehr bekommt. Es ist ein zusätzlicher Mittelbe-
darf von 170.000 € erforderlich, die Deckung erfolgt ebenfalls aus liquiden Mitteln. 
 
Ansonsten wird auf den Vorbericht des am 18. Dezember 2014 beschlossenen Haushalts-
planes für das Haushaltsjahr 2015 mit seinen Anlagen verwiesen. 
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ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im
Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Auszahlungen
1.000 EUR

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

2012 0 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 140 0 0 0 0

Summe 140 0 0 0 0

Nachrichtlich

In der Ergebnis- und Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen

950 950 900 k. A. k. A.

119



ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art

Stand zu Beginn
des Vorjahres

2014

Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
des Haushalts-

jahres 2015

Voraussichtlicher
Stand zum Ende des

Haushaltsjahres
2015

1 2 3 4

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finan-
zierung von Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2.2 Land

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.4 Zweckverbänden und dgl.

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich

2.6 Kreditmarkt

2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen

0

6

0

0

423

10.334

0

0

6

0

0

359

10.953

0

0

6

0

0

300

17.979

0

Summe 10.763 11.318 18.285

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0 0 0

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

4.1 Leasing

4.2 Sonstige

0

0

0

0

0

0

Summe 0 0 0

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sonder-
vermögen mit Sonderrechnung

5.1 Aus Krediten
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen
Rücklagen und Sonderrücklagen für
andere Zwecke

7. Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteili-
gung an wirtschaftlichen Unternehmen

9. Langfristige Mietverträge und Verpflich-
tungen aus ÖPP-Verträgen

0

0

0

6.418

1.766

0

0

0

0

6.201

2.835

0

0

0

0

6.148

3.058

0
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ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art

Stand zu
Beginn des
Vorjahres

2014

Voraussicht-
licher Stand
zu Beginn
des Haus-
haltsjahres

2015

Voraussicht-
licher Stand
zum Ende
des Haus-
haltsjahres

2015
1 2 3 4

1. Rücklagen und Sondervermögen

1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis-
ses

1.3 Sonderrücklagen

1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abwasser

1.3.2 Forstrücklage

1.3.3 Versorgungsfonds KBVK

1.4 Stiftungskapital

1.4.1 Weber von Wallau-Stiftung (nachrichtlich)

1.4.2 Rolf Wenzel-Stiftung (nachrichtlich)

1.5 Vermächtnisse

0

0

0

0

0

135

0

76

608

12

0

0

0

0

0

150

0

76

610

12

0

0

0

0

0

166

0

76

602

12

Summe der Rücklagen 831 848 856

2. Rückstellungen

2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von
beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon
durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG ge-
deckt)

2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versor-
gungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern

2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten
der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und
ähnlichen Maßnahmen

2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendun-
gen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nach-
geholt werden sollen

2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfallde-
ponien

2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen
nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbind-
lichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Ge-
schäften

2.10 Sonstige Rückstellungen

4.661
(4.661)

905

576

0

0

0

585

0

0

184

4.676
(4.676)

884

462

0

0

0

681

0

0

145

4.663
(4.663)

904

320

0

0

0

148

0

0

40

Summe der Rückstellungen 6.911 6.848 6.075
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ÜBERSICHT
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung

zur Verfügung gestellten Mittel

Art Haushaltsansatz Ergebnis
der

Jahres-
rechnung

2013
EUR

Erläuterungen

2015
EUR

2014
EUR

1 2 3 4 5

1. Gesamtbetrag der Mittel nach
§ 36 a Abs. 4 HGO 3.456 3.456 3.456

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion
(jährlich 0 EUR) 0

1.2
Restbetrag nach Fraktionsstärke
Betrag für jedes Fraktionsmitglied
(mtl. 8 EUR)

3.456 3.456 3.456

1.3 Unvorhergesehenes 0

2. Aufteilung des Betrages unter 1
auf die einzelnen Fraktionen:

2.1 CDU-Fraktion 960 960 960
2.1.1 Personalkosten k. A. k. A. 0
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 960
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 0

2.2 SPD-Fraktion 1.344 1.344 1.344
2.2.1 Personalkosten k. A. k. A. 0
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 1.344
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 0

2.3 BB-Fraktion 672 672 672
2.3.1 Personalkosten k. A. k. A. 0
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 672
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 0

2.4 UBL-Fraktion 480 480 480
2.4.1 Personalkosten k. A. k. A. 0
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 480
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 0

2.5 FDP-Fraktion 0 0 0
2.5.1 Personalkosten k. A. k. A. 0
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 0
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit k. A. k. A. 0

Jahresbeiträge

2014
EUR

2013
EUR

2012
EUR

3.
Zusätzlich an die einzelnen
Fraktionen gewährte geldwerte
Leistungen:

keine keine keine
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S T E L L E N P L A N 
 
 
 
 
 

der nicht nur vorübergehend beschäftigten 
 
 

Bediensteten der Stadt Biedenkopf 
 
 

für das 
 
 
 
 

HAUSHALTSJAHR 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Durch die Haushaltssatzung wird der Magistrat ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu 
treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestim-
mungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann frei werdende Planstellen 
für andere Bereiche in Anspruch nehmen. 
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Vorbemerkungen: 
 
Die Zuordnung der Besoldungs- und Entgeltgruppen erfolgt wegen der besseren Über-
sichtlichkeit wie bisher nach Produktbereichen (zweistellig) und Produktgruppen (vier-
stellig). Soweit die vollständige Zuordnung nach Produkten (sechsstellig) möglich bzw. 
sinnvoll ist, ist diese so vorgenommen worden. 
 
Die grundsätzliche Darstellung nur nach Produktbereichen und -gruppen vermeidet 
eine weitere stellenplanmäßige Aufgliederung nach Produkten, die von Jahr zu Jahr 
umzustellen wäre, weil die zeitlichen Anteile für die konkreten Tätigkeitsbereiche nicht 
durchgängig konstant sind. 
 
Die Verteilung auf die speziellen Kostenstellen (achtstellig), die den jeweils in diesen 
Bereichen geleisteten Einsatzstunden entspricht, wird am Ende eines Haushaltsjahres 
durch interne Leistungsverrechnung vorgenommen. 
 
Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und mit in die Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung einzubeziehen. 
 
 
Teil A „Beamte“: 
 
Veränderungen gegenüber dem bisherigen Stellenplan ergeben sich nicht. 
 
 
Teil B „Arbeitnehmer“: 
 
Im Produkt 0202 „Ordnungsangelegenheiten“ wird eine nach Entgeltgruppe 6 TVöD 
ausgewiesene Stelle in die Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben, weil die Stelleninhaberin 
die tariflichen Voraussetzungen erfüllt. 
 
Die in den Produkten 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe“ ausgewiesenen 2 Stellen mit einem Stellenanteil von jeweils 0,5 nach Entgelt-
gruppe TVöD 8 sind nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers nicht wiederbesetzt 
worden. Sie werden jetzt zusammengefasst und in das Produkt 0202 „Ordnungsange-
legenheiten“ verschoben. Die Ausweisung erfolgt nach Entgeltgruppe 12 TVöD. Es 
handelt sich hierbei um die Stelle des Leiters des Fachbereiches III „Sicherheit und 
Ordnung“. 
 
Im Bereich „Eigenbetrieb“ wird eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD 
ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Stelle eines Fachangestellten für Bäder-
betriebe. Sie ist zurzeit befristet besetzt. 
 
 
Teil C „Zusammenstellung“: 
 
Die Gesamtzahl der Stellen (einschl. Eigenbetrieb) von bisher 80,8 erhöht sich auf 
nunmehr 81,8 Stellen. 
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